
in Realisierung der Verantwortung der AEB gemäß dem StVG und 
der AEO. In Verwirklichung ihrer Rechte und Pflichten als Be
triebsangehörige richtet sich ihre Tätigkeit vor allem darauf,
— Sicherheit und Ordnung während des Arbeitseinsatzes der Straf

gefangenen zu gewährleisten und dabei eng mit den SV-Ange- 
hörigen zusammenzuarbeiten;

— die Erfordernisse der Erziehung durch gesellschaftlich nützliche 
Arbeit zur Formung und Festigung einer bewußten Einstellung 
zur Arbeit und Bewährung der Strafgefangenen durchzusetzen 
und dabei

— die Auslastung des Arbeits- und Leistungsvermögens der Straf
gefangenen zu sichern, um damit einen maximalen Beitrag zur 
Erfüllung der Produktionsaufgaben des AEB zu leisten.

Dementsprechend ist die Tätigkeit der Betriebsangehörigen nicht 
nur auf die ständige Sicherstellung des Arbeitseinsatzes Strafgefan
gener gerichtet, sondern erfolgt unter den Bedingungen und Erfor
dernissen der Einheit von Sicherheit, Erziehung und Ökonomie bei 
Primat der Sicherheit.

Die grundsätzlichen Anforderungen an den Einsatz von Betriebs
angehörigen und ihr ordnungsgemäßes Handeln und Verhalten im 
SV verlangen, daß die Betriebsangehörigen die Gewähr dafür bieten 
müssen, einen wirksamen Beitrag bei der Erziehung Strafgefangener 
zu leisten. Sie müssen dazu physische und psychische Anforderungen 
erfüllen und dafür ausreichend fachlich befähigt sein. Ihrer politi
schen Verantwortung haben sie so zu entsprechen, daß die sozia
listische Gesetzlichkeit allseitig und strikt im Rahmen ihrer Tätigkeit 
gewahrt und verwirklicht wird.

Danach müssen die eingesetzten Betriebsangehörigen
— sich durch Treue zur Arbeiterklasse, ihrer marxistisch-leninisti

schen Partei und der Arbeiter-und-Bauern-Macht auszeichnen;
— über einen festen Klassenstandpunkt verfügen und standhaft 

gegenüber Einflüssen der imperialistischen ideologischen Diver
sion, der bürgerlichen Ideologie und Lebensweise auftreten;

— die erforderlichen politischen und fachlichen Kenntnisse besitzen 
sowie zielstrebig an ihrer weiteren Vertiefung arbeiten, um ihre 
erzieherische Wirksamkeit entsprechend den Anforderungen zu 
sichern;

— eine hohe politische Wachsamkeit wahren und durch prinzipien
festes und taktisch richtiges Verhalten zur ständigen Gewähr
leistung einer hohen Sicherheit, Ordnung und Disziplin beitra
gen;

— die ihnen obliegenden funktionellen Pflichten vorbildlich ver
wirklichen und übertragene Befugnisse verantwortungsbewußt 
anwenden;
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